
Lebende Tiere 
Tipps und Vorschriften für
alle, die lebende Tiere per
Post verschicken. 

schonend
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Tiere sind fühlende Lebewesen. 
Und leiden meistens stumm! 
Für das Tier ist der Transport in Kisten und Behältern ein 
ungewohntes Ereignis. Es wird aus dem ihm bekannten 
Umfeld herausgenommen und von seinen Artgenossen ge-
trennt. Durch die fremde Umgebung, unbekannte Geräu-
sche und das sich bewegende Transportbehältnis wird es 
verunsichert und in Angst versetzt. Das Tier hat keine 
Möglichkeit, sich schädigenden Einflüssen wie Hitze, Kälte, 
Abgasen oder grossem Lärm und Erschütterungen zu 
entziehen. 

Die meisten Tiere leiden stumm. Für die Personen, die das Tier
transportieren, ist es deshalb nicht ohne weiteres ersichtlich, ob 
es Schaden nimmt und Schmerzen verspürt oder in grosse Angst 
versetzt wird. 

Beim Postversand wechselt das Tier zudem innert kurzer Zeit 
mehrmals die Hand und das Fahrzeug. Es ist demzufolge nicht 
möglich, dass es auf seinem Transport von einer einzelnen Person 
betreut wird. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass beim 
Versand von lebenden Tieren immer wieder Fehler auftreten, 
unter denen diese zu leiden haben.  

Die Schweizerischen Tierschutzorganisationen sind deshalb  der 
Meinung, dass lebende Tiere grundsätzlich nicht auf dem 
Postweg verschickt werden sollten. 

Falls lebende Tiere trotzdem mit der Post verschickt werden, muss 
der Transport so schonend und sorgfältig wie möglich erfolgen. 
Die Vorschriften in dieser Broschüre wurden auf der Grundlage 
der Eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung erlassen und 
sollen dazu beitragen. 

Jede am Versand von lebenden Tieren beteiligte Person trägt 
Mitverantwortung für die Gewährleistung von deren Unversehrt-
heit. Helfen Sie uneingeschränkt mit, dass die Tiere nicht leiden 
oder in Angst versetzt werden. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Die Schweizerischen Tierschutzorganisationen 

und

Die Schweizerische Post 

Ohne Ausnahme: Hunde und ...
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Aufgabevorschriften:
Für den sicheren Transport.

Keine Hunde und Katzen!  
Mit der Post dürfen Sie kleine Tiere bis 15 kg und 
Bienenvölker bis 20 kg verschicken. Hunde und Katzen sind 
von der Beförderung ausgeschlossen.

Zu welcher Tageszeit? 
Sie müssen sich im Voraus bei der Aufgabepoststelle über die 
schnellstmöglichen Verbindungen zum Bestimmungsort er-
kundigen. In der Regel sollten Tiersendungen am Vormittag 
versandt werden. 

Verpackung / Transportbehältnis?  
Entspricht die Verpackung den Anforderungen für den Post-
versand? Bitte beachten Sie die Richtlinien auf Seite 4 und 
die Beispiele auf den Seiten 5 bis 7. 

Nur mit Swiss-Kurier  
Sendungen mit lebenden Tieren dürfen nur mit dem Kurier-
dienst von PostLogistics «Swiss-Kurier» verschickt werden. 

Empfänger über die exakte Auslieferungszeit informieren  
Sie sind verpflichtet, dem Empfänger einer Tiersendung den 
Auslieferungszeitpunkt anzukündigen. Der Empfänger muss 
versichern, beim Eintreffen der Sendung anwesend zu sein. 
Sollte der Empfänger trotzdem bei der Zustellung nicht 
erreichbar sein, müssen Sie für allfällige Umtriebe (Betreu-
ung, Fütterung oder Tierarzt) aufkommen. Nach- und Rück-
sendungen sind bei Tiersendungen ausgeschlossen. 

Fünf Kleber und Ihre Unterschrift  
Um diese Sendungsgattung besonders zu kennzeichnen, 
besteht ein  fünfteiliger Aufkleber «Lebende Tiere» (erhält-
lich in Ihrer Poststelle, Form. 236.22) 

- Die 4 kleinen Kleber sind auf allen Seiten der Versand-
schachtel anzubringen, und der grosse Kleber muss den 
handschriftlichen Vermerk über Tierart und Anzahl 
tragen.

- Mit Ihrer Unterschrift bestätigen, die Versandbestim-
mungen zur Kenntnis genommen zu haben. Und in der 
Nähe der Adresse müssen Sie die Telefonnummer des 
Empfängers  notieren. 

... Katzen sind von der Beförderung auf dem 
Postweg ausgeschlossen! 
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Verpackungsvorschriften:
Für den schonenden Transport.

Lebende Tiere dürfen nur in geräumigen, stabilen und saube-
ren Behältnissen versandt werden. 

Kartonschachteln sind ungeeignet, weil sie durch Kot und
Harn aufgeweicht werden. Ausserdem wird Karton von ver-
schiedenen Tierarten, auch von Vögeln, angenagt. Dadurch 
besteht auch Ausbruchsgefahr. 

Bei Säugetieren und Vögeln muss der Luftzutritt jederzeit 
garantiert sein, auch wenn mehrere Verpackungen über-
oder nebeneinander gestapelt werden! Deshalb sind über 
den Luftöffnungen der Verpackung Stege anzubringen. Ideal 
ist, wenn die Seitenwände nicht senkrecht sondern gegen 
oben eine verengende Form aufweisen – damit wird der 
Luftdurchlass auch zwischen aneinandergereihten Schachteln 
sichergestellt. 

Verpackungen für Vögel und Säugetiere, die keinen Einblick 
gestatten oder ungenügende Öffnungen für den Luftzutritt 
aufweisen, sind unzulässig. Der Boden muss aus rutschfes-
tem, feuchtigkeitsabsorbierendem und isolierendem Material 
bestehen, das auch nach mehrstündigem Transport nicht 
durchgekratzt werden kann. 

Jede Möglichkeit der Beschmutzung und Beschädigung von 
anderen Sendungen durch die Verpackung muss ausge-
schlossen werden. 

Ausser bei Eintagsküken, Fischen, Reptilien und Amphibien 
sollte etwas Futter (kein Saft- oder Feuchtfutter) mitgeben
werden. Eintagsküken haben vom Ei für mindestens 24 
Stunden genügend Nahrungsreserven, die zuerst verdaut 
werden müssen, bevor sie Kükenfutter aufnehmen können. 
Auf Wasser sollte man wegen der Verunreinigung des 
Behälters und des Tiers verzichten.  

Die Beispiele auf den Seiten 5 bis 7 helfen Ihnen, die ideale 
Verpackung für einige der am häufigsten verschickten 
Tierarten auszuwählen. Bei den Angaben über die Masse, 
Anzahl Luftlöcher, Preis der Verpackungen usw. handelt es 
sich um Richtwerte.  

Viele Tiertransportbehälter sind im Zoofachhandel oder bei 
den Kleintierzuchtorganisationen erhältlich. Die Post sowie 
die Tierschutzorganisationen sind zudem gerne bereit, Sie bei 
Verpackungsproblemen zu beraten. 
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Checklisten:
Die Tiere werden es Ihnen danken. 

Verpackung:  

Mäuse, Ratten, Hamster und 
Meerschweinchen: Schachtel für Labornager oder kleine 
Vogelkiste, beides vergittert

Meerschweinchen: auch kleine Katzenbox 

Bodenbelag:  

Vlies oder Heu und Stroh  

Nagetiere 

Verpackung:  
Katzenbox, vergitterter Kaninchenkarton für Labornager 
oder Transportkiste aus Holz. 

Zwerg- und Kleinrassen:
Bodenfläche 40 x 28 cm, Höhe 30 cm  
Mittlere Rassen: 
Bodenfläche 46 x32 cm, Höhe 36 cm  
Grosse Rassen:
Bodenfläche 60 x38 cm, Höhe 42 cm 

Bodenbelag:  
Heu und Stroh  

Luftlöcher:
Auf zwei Seiten 

Kaninchen

Kleintierbehälter 

Katzen- Transportbox (für Kaninchen geeignet; erhältlich 
in Zoofachgeschäften) 
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Vögel 

Verpackung:
Kanarien, Wellensittiche:
Holzkiste mit Gitter
Grössere Vögel: Holzkiste mit Gitter 

Bodenbelag:
Vlies, Karton, Holz 

Kleine Holzkiste:  
Bodenfläche 30 x 18 cm, Höhe 12 cm 

Grosse Holzkiste:  
Bodenfläche 34 x 32 cm, Höhe 20 cm  

Besonders schreckhafte Arten wie Pfauen, Fasane und Park-
geflügel eignen sich nicht für den Postversand. 

Hühner und Enten

Verpackung:  
Spezielle Junghennen-Schachtel, Holzkiste mit Gitter 
oder Katzenbox 

Junghennen-Schachtel:  
Bodenfläche 70 x 43 cm  
Höhe 33 cm, für max. 6 Junghennen, ca. 18 Wochen alt 

Anzahl Luftlöcher:  
18 auf der Oberseite 
je14 pro Längsseite  
je 9 pro Schmalseite 

Bodenbelag:
Stroh

Vogel-Transportbox Junghennen–Schachtel 

Für Vögel und Tauben, die an ein Tierspital, eine Pfle-
gestation oder einen Zugeflogenendienst geschickt 
werden müssen, sind als Verpackung auch Karton-
schachteln von guter Stabilität und von einer Mindest-
grösse von 15 x 15 x 30 cm zugelassen. Die Schachteln 
müssen im oberen Bereich der beiden Längsseiten mit 
mehreren erbsengrossen Löchern versehen sein. 
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Küken Tauben

Verpackung:  
Spezielle Kükenschachtel mit 2 Abteilen pro Schachtel (für 
Ge nach Temperatur), 12-25 Küken pro Abteil 

Durchmesser: je Abteil 24 cm 
Höhe: 12,5 cm 
Luftlöcher-Durchmesser: 1,9 cm 

Anzahl Luftlöcher bzw. Schlitze:  
14 im Deckel
je 4 pro Längsseite  
je 2 pro Schmalseite  

Statt Löcher empfiehlt sich, Schlitze in den Deckel zu machen, 
damit die Küken den Kopf nicht hinausstrecken können.  

Sicherung der Luftzufuhr:
Schräge Seitenwände, 2 Stege auf der Oberseite 

Bodenbelag:
Vlies (rutschfest, saugfähig, reissfest)

Verpackung:  
Holzkiste mit Gitter für Tauben, spezieller Taubenkorb 
oder kleinere Kartonschachtel in Katzen- Transportbox 
(rutschsicher fixiert).  Kartonschachtel allein ist nicht 
gestattet.

Bodenbelag:  
Holz, Karton, Vlies, Streue

Für Vögel und Tauben, die an ein Tierspital, eine Pfle-
gestation oder einen Zugeflogenendienst geschickt 
werden müssen, sind als Verpackung auch Karton-
schachteln von guter Stabilität und von einer Mindest-
grösse von 15 x 15 x 30 cm zugelassen. Die Schachteln 
müssen im oberen Bereich der beiden Längsseiten mit 
mehreren erbsengrossen Löchern versehen sein. 

Kükenschachtel 

Tauben-Transportbox 

Fische

Reptilien

Verpackung:  
gut isolierend 
z. B. dickwandige Styropor-Box

Verpackung:  
gut isolierend, geräumig 
z. B. dickwandige Styropor-Box
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Kontaktadressen:
Guter Rat ist nicht teuer. 
Die Schweizerische Post
PostLogistics
Viktoriastrasse 21 
3030 Bern 
Telefon 0848 888 888

Schweizerische Gesellschaft für Kleintierzucht 
Schüren 105 
8903 Birmensdorf 
Telefon 01 / 737 17 86 

Schweizer Tierschutz STS 
Postfach
4008 Basel 
Telefon 061 / 361 15 15 
Telefax  061 / 361 15 16 

Tierschutz Bund 
Morgentalstrasse 34 
8038 Zürich 
Telefon 01 / 482 65 73 
Telefax 01 / 482 65 76 

Vogelwarte Sempach 
6204 Sempach Stadt 
Telefon: 041 / 462 97 00 
Telefax: 041 / 462 97 10 

Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz 

Güterstrasse 199 
4053 Basel 
Telefon 061 / 363 25 70 
Telefax 061 / 363 25 74 

IG Geflügel 
Burgerweg 24 
3052 Zollikofen 
Telefon 031 / 915 50 50 
Telefax 031 / 915 50 55 

Bundesamt für Veterinärwesen 
Tierschutz
Schwarzenburgstrasse 161 
3003 Bern 
Telefon 031 / 323 85 63 
Telefax 031 / 323 85 94 
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Die£D

Die Schweizerische Post
PostLogistics
Viktoriastrasse 21 
CH-3030 Bern 

www.postlogistics.ch


